Bundesgesetzblatt

Teil |

2026 Ausgegeben zu Bonn am 14. Januar 2026 Nr. 4

Gesetz
zur Anpassung des Bauproduktengesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2024/3110 zur Festlegung
harmonisierter Vorschriften fiir die Vermarktung von Bauprodukten

Vom 9. Januar 2026

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Bauproduktengesetzes

Das Bauproduktengesetz vom 5. Dezember 2012 (BGBI. | S. 2449, 2450), das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,Gesetz
zur Durchfihrung der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und (EU) 2024/3110 zur Festlegung
harmonisierter Vorschriften fir die Vermarktung von Bauprodukten
(Bauproduktengesetz — BauPG)“.

2. Die §§ 1 und 2 werden gestrichen.
3. Vor § 3 wird die folgende Uberschrift eingefiigt:
»+Abschnitt 1

Durchfluhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 305/2011“.
4. Der bisherige § 3 wird zu § 1 und wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

8 1

Notifizierende Behorde nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011“.

b) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,EU-Bauproduktenverordnung“ durch die Angabe
,Verordnung (EU) Nr. 305/2011“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

,(2) Begutachtung und Uberwachung nach Artikel 40 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
erfolgen durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH als Nationale Akkreditierungsstelle im Sinne des
Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.¢

d) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterrichtet die Europaische
Kommission nach Artikel 42 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011."



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2026 Teil | Nr. 4, ausgegeben zu Bonn am 14. Januar 2026 Seite 2 von 6

5. Der bisherige § 4 wird zu § 2 und wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

82

Antrag auf Notifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011*.
b) Die Angabe ,EU-Bauproduktenverordnung® wird durch die Angabe ,Verordnung (EU) Nr. 305/2011* ersetzt.
6. Nach § 2 wird der folgende Abschnitt 2 eingefugt:
LAbschnitt 2

Durchfuhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2024/3110

§3

Benennende Behdrde

(1) Das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist benennende Behdrde im Sinne
des Artikels 38 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110.

(2) Die Behorde nach Absatz 1 Uberwacht und bewertet die nach § 2 Absatz 1 benannte Technische Be-
wertungsstelle im Sinne des Artikels 39 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110.

§4

Technische Bewertungsstelle

(1) Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist Technische Bewertungsstelle im Sinne des Artikels 39 Absatz 1
Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110, insbesondere fur die in Anhang VII der Verordnung (EU)
2024/3110 aufgefiihrten Produktfamilien.

(2) Das Deutsche Institut fir Bautechnik wirkt im Auftrag des Bundesministeriums fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen in der Organisation Technischer Bewertungsstellen nach Artikel 41 der
Verordnung (EU) 2024/3110 mit.

(3) Dem Bundesministerium flr Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen obliegen die Mitteilung nach

Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2024/3110 und die Unterrichtung nach Artikel 39
Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2024/3110.

§5

Notifizierende Behorde nach der Verordnung (EU) 2024/3110

(1) Das Deutsche Institut flir Bautechnik ist notifizierende Behodrde im Sinne des Artikels 43 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2024/3110. Es nimmt die Notifizierungen nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/3110 vor.

(2) Bewertung und Uberwachung nach Artikel 43 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/3110 erfolgen
durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH als Nationale Akkreditierungsstelle im Sinne des Artikels 2
Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Fir die nach Artikel 43 Absatz 4 der Verordnung (EU)
2024/3110 erforderliche Aufsicht gilt § 9 des Akkreditierungsstellengesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2625), das zuletzt durch Artikel 47 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert
worden ist.

(3) Das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterrichtet die Europaische
Kommission nach Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110.

§6

Antrag auf Notifizierung nach der Verordnung (EU) 2024/3110

Dem Antrag auf Notifizierung nach Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110 ist als Akkreditie-
rungsurkunde im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/3110 die Akkreditierungs-
urkunde der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH beizufiigen.*
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7. Nach § 6 wird der folgende Abschnitt 3 eingefugt:
LJAbschnitt 3

Allgemeine Vorschriften

§7

Zustandigkeit der Marktiiberwachungsbehdrden

(1) Die sachliche Zustandigkeit fiir die Marktiiberwachung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der
Verordnung (EU) 2024/3110 richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.

(2) Ortlich zustandig fiir die Durchfiihrung eines Marktiiberwachungsverfahrens ist die Marktiiberwachungs-
behérde des Landes, in dessen Bezirk der Wirtschaftsteilnehmer, gegen den sich das Marktiiberwachungs-
verfahren richtet, seinen Sitz hat. Dies gilt unabhangig von der Vertriebsform, Uiber die das Produkt auf dem
Markt bereitgestellt wird.

(3) Fir die Bearbeitung von Beschwerden Uber Nichtkonformitaten ist die Marktiberwachungsbehdrde des
Landes zustandig, in dessen Bezirk der Wirtschaftsteilnehmer, der die Nichtkonformitat zu verantworten hat
oder das angezeigte Produkt auf dem Markt bereitstellt, seinen Sitz hat.

(4) Mit Zustimmung der nach den Absatzen 2 oder 3 ortlich zustandigen Behdrde kann das Marktiber-
wachungsverfahren auch von einer Marktiiberwachungsbehérde eines anderen Landes durchgefiihrt werden.

(5) Richtet sich ein Marktiberwachungsverfahren gegen einen Online-Marktplatz gemafR Artikel 3
Nummer 47 der Verordnung (EU) 2024/3110, so ist die Marktliberwachungsbehdrde des Landes zustandig, in
dessen Bezirk das betreffende Produkt bestellt und geliefert werden kann. Sind mehrere Behérden zustandig,
so fihrt die Marktliberwachungsbehdrde des Landes das Marktiberwachungsverfahren durch, die sich zuerst
mit der Angelegenheit befasst hat.

(6) Ist kein verantwortlicher Wirtschaftsteilnehmer feststellbar oder befindet sich dessen Sitz aufterhalb der
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Marktiberwachungsbehdrde des Landes zustandig, die sich zuerst mit
der Angelegenheit befasst hat.”

8. Der bisherige § 6 wird durch den folgenden § 8 ersetzt:
.88

Sprache

(1) Die fur die Leistungserklarung nach Artikel 7 Absatz 4, die Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinforma-
tionen nach Artikel 11 Absatz 6, Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in
der Fassung vom 30. Mai 2024 zu verwendende Sprache ist Deutsch. Die in Artikel 11 Absatz 8 Satz 1,
Artikel 13 Absatz 9 Satz 1 und Artikel 14 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der Fassung
vom 30. Mai 2024 genannten Unterlagen und Informationen sind in deutscher Sprache auszuhandigen.

(2) Die fur die Leistungs- und Konformitatserklarung nach Artikel 16 Absatz 4 sowie fiir die Produktinforma-
tionen, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsinformationen nach Artikel 22 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 3 und
Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) 2024/3110 in der Fassung vom 27. November 2024 zu
verwendende Sprache ist Deutsch.”

9. Der bisherige § 7 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:
»§9

Verordnungsermachtigungen

(1) Die Bundesregierung kann zur Umsetzung oder Durchfiihrung solcher Rechtsakte der Europaischen
Union, die Regelungen Uber das Inverkehrbringen von Bauprodukten enthalten, mit Zustimmung des
Bundesrates Rechtsverordnungen erlassen, durch die die Voraussetzungen fir das Inverkehrbringen von
solchen Bauprodukten geregelt werden, die nicht unter die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in der Fassung
vom 30. Mai 2024 oder die Verordnung (EU) 2024/3110 in der Fassung vom 27. November 2024 fallen. Dabei
kénnen insbesondere Priifungen, Uberwachungen, Bescheinigungen, Kennzeichnungen, Aufbewahrungs- und
Mitteilungspflichten, behoérdliche MaRnahmen sowie andere als die nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in
der Fassung vom 30. Mai 2024 oder der Verordnung (EU) 2024/3110 in der Fassung vom 27. November 2024
erforderlichen Konformitatsnachweisverfahren vorgeschrieben werden. Darlber hinaus konnen sonstige
Regelungen, die mit dem Inverkehrbringen von Bauprodukten in engem Zusammenhang stehen, getroffen
werden.

(2) In Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann auch die Anerkennung von Personen, Stellen und Uber-
wachungsgemeinschaften als Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle geregelt werden. Fiir individuell
zurechenbare 6ffentliche Leistungen dieser Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen kénnen Gebiihren
und Auslagen erhoben werden. Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnungen
Folgendes zu regeln:
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1.
2.

die Uberwachung der anerkannten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen sowie

die kostenpflichtigen Tatbestande der Prifung, Uberwachung und Zertifizierung sowie die Gebiihrenséatze der
Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen.”

10. Nach § 9 wird die folgende Uberschrift eingefiigt:

LAbschnitt 4

BuRgeld- und Strafvorschriften®.

11. Der bisherige § 8 wird zu § 10 und wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 7 Absatz 1“ durch die Angabe ,§ 9 Absatz 1 Satz 1 oder 2“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5)“ durch die Angabe ,in
der Fassung vom 30. Mai 2024 ersetzt.

bb) In den Nummern 1 und 8 wird jeweils die Angabe ,§ 6 Satz 1* durch die Angabe ,§ 8 Absatz 1 Satz 1“
ersetzt.
cc) In Nummer 11 wird die Angabe ,§ 6 Satz 2“ durch die Angabe ,§ 8 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.
dd) In Nummer 16 wird die Angabe ,beeintrachtigen” durch die Angabe ,beeintrachtigen oder” ersetzt.
ee) In Nummer 17 wird die Angabe ,vornimmt oder” durch die Angabe ,vornimmt.“ ersetzt.
ff) Nummer 18 wird gestrichen.
Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefugt:
»(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/3110 in der Fassung vom
27. November 2024 verstof3t, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 16 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in Verbindung mit
§ 8 Absatz 2, eine dort genannte Erklarung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise zur Verfligung stellt,

2. entgegen Artikel 20 Absatz 3 Unterabsatz 1 einen Wirtschaftsteilnehmer oder einen Akteur nicht, nicht
richtig, nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig nennt,

3. entgegen Artikel 20 Absatz 4 Satz 1 eine Unterlage oder Information nicht oder nicht mindestens zehn
Jahre bereithalt,

4. entgegen Artikel 20 Absatz 4 Satz 2 eine Dokumentation oder Information nicht, nicht richtig, nicht
vollstdndig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

5. entgegen Artikel 22 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 3 Satz 1 die CE-Kennzeichnung nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig anbringt,

6. als Hersteller entgegen Artikel 22 Absatz 4 Satz 3 nicht sicherstellt, dass das Produkt der erklarten
Leistung entspricht oder die Konformitat sichergestellt ist,

7. entgegen Artikel 22 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass ein Produkt einen dort genannten
Identifizierungscode oder eine Chargen- oder Seriennummer tragt,

8. entgegen Artikel 22 Absatz 6 oder Artikel 24 Absatz 3 Satz 1, jeweils in Verbindung mit § 8 Absatz 2,
nicht sicherstellt, dass einem Produkt eine dort genannte Produktinformation, Gebrauchsanweisung oder
Sicherheitsinformation beigeflugt ist,

9. entgegen Artikel 22 Absatz 11 Satz 1 oder Artikel 24 Absatz 8 Satz 1 eine Korrekturmafinahme nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig ergreift,

10. entgegen Artikel 22 Absatz 12 Satz 1, Artikel 24 Absatz 8 Satz 2 oder Artikel 25 Absatz 6 Satz 2 eine
Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

11. entgegen Artikel 23 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b eine Information oder Dokumentation nicht, nicht
richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig aushandigt,

12. entgegen Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass die Ubereinstimmung des Produkts
mit den dort genannten Anforderungen oder seine Leistung nachgewiesen wurde,

13. entgegen Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a nicht daflr Sorge tragt, dass der Hersteller eine
dort genannte Dokumentation erstellt hat,

14. entgegen Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b nicht dafiir Sorge tragt, dass ein Produkt mit
einer dort genannten Kennzeichnung versehen ist,

15. entgegen Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c nicht dafiir Sorge tragt, dass einem Produkt
eine dort genannte Erklarung beigefiigt ist und eine dort genannte Erklarung verfiigbar ist,

16. entgegen Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d nicht daflir Sorge tragt, dass der Hersteller die
Anforderungen nach Artikel 22 Absatz 5 oder 6 erflllt,
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17. entgegen Artikel 24 Absatz 4, Artikel 25 Absatz 5 oder Artikel 27 Absatz 3 Satz 1 nicht sicherstellt, dass
die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Konformitat eines Produkts nicht beeintrachtigen,

18. entgegen Artikel 24 Absatz 5 Satz 1 ein Produkt in Verkehr bringt,

19. entgegen Artikel 24 Absatz 5 Satz 2, Artikel 25 Absatz 4 Satz 2 oder Artikel 27 Absatz 5 Satz 2 eine

Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht unverziiglich nach Kenntnis von dem Risiko
vornimmt,

20. entgegen Artikel 24 Absatz 6 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht vor dem Inverkehrbringen eines Produkts macht,

21. entgegen Artikel 25 Absatz 4 Satz 1 ein Produkt auf dem Markt bereitstellt,

22. entgegen Artikel 25 Absatz 6 Satz 1 nicht dafir sorgt, dass eine KorrekturmalRnahme ergriffen wird,

23. entgegen Artikel 27 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine Kennzeichnung oder Unterlage verfiigbar ist
und dem Produkt beigefligt ist,

24. entgegen Artikel 27 Absatz 5 Satz 1 die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt unterstitzt,

25. entgegen Artikel 28 Absatz 1 eine dort genannte MaRnahme nicht ergreift oder

26. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 65 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder Artikel 67 Absatz 1
zuwiderhandelt.”

d) Der bisherige Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
»(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Absatze 1, 2 Nummer 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15 und 16
und des Absatzes 3 Nummer 5, 6, 8,9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 und 26 mit einer Geldbule bis zu

finfzigtausend Euro und in den Ubrigen Fallen mit einer GeldbuBe bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.”

12. Der bisherige § 9 wird zu § 11 und die Angabe ,§ 8 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 5, 9, 14 oder

Nummer 18 Buchstabe a oder Buchstabe b“ wird durch die Angabe ,§ 10 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a,
Nummer 5, 9, 14 oder Absatz 3 Nummer 6, 9, 18, 21, 22, 26 ersetzt.

Artikel 2

Anderung des Wasserhaushaltsgesetzes

Das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 63 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. Bauprodukte im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Bauprodukte im
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/3110, wenn

a) die Bauprodukte von einer harmonisierten Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 oder einer harmonisierten technischen Spezifikation im Sinne des Artikels 3 Nummer 42 der
Verordnung (EU) 2024/3110 erfasst sind oder einer europaischen technischen Bewertung im Sinne des
Artikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder des Artikels 3 Nummer 19 der Verordnung
(EU) 2024/3110 entsprechen und

b) die CE-Kennzeichnung angebracht wurde und

c) die erklarten Leistungen alle wesentlichen dem Gewasserschutz dienenden Merkmale einer harmonisierten
Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, einer harmonisierten
technischen Spezifikation im Sinne der Verordnung (EU) 2024/3110 oder einer européischen technischen
Bewertung im Sinne des Artikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder des Artikels 3
Nummer 19 der Verordnung (EU) 2024/3110 umfassen,”.

Artikel 3

Anderung des Gebiudeenergiegesetzes

Das Gebaudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
16. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:
§ 7 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
»1. wenn fir sie die nachstehenden Voraussetzungen erfiillt sind:
a) die Bewertung wird auch im Hinblick auf die Anforderungen zur Energieeinsparung im Sinne dieses Gesetzes
durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 oder die Verordnung (EU) 2024/3110 oder durch nationale

Rechtsvorschriften zur Umsetzung oder Durchfihrung von Rechtsvorschriften der Europaischen Union
gewabhrleistet,
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b) die erforderlichen CE-Kennzeichnungen wurden angebracht und

c) die nach den in Buchstabe a genannten Vorschriften zulassigen Klassen und Leistungsstufen werden nach
MaRgabe landesrechtlicher Vorschriften eingehalten oder®.

Artikel 4

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Die verfassungsmaRigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkinden.

Berlin, den 9. Januar 2026

Der Bundesprasident

Steinmeier

Der Bundeskanzler
Merz
Die Bundesministerin
fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
V. Hubertz

EU-Rechtsakte:

1.

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 Uber die
Vorschriften fur die Akkreditierung und Marktiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von
Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30)

. Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung

harmonisierter Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5; L 103 vom 12.4.2013, S. 10), die durch die Verordnung
(EU) 2024/3110 vom 27. November 2024 (ABI. L, 2024/3110, 18.12.2024) aufgehoben wird

. Verordnung (EU) 2024/3110 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2024 zur

Festlegung harmonisierter Vorschriften fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (ABI. L, 2024/3110, 18.12.2024)

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und flr Verbraucherschutz



	Gesetz zur Anpassung des Bauproduktengesetzes und  weiterer Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2024/3110 zur Festlegung  harmonisierter Vorschriften für die Vermarktung von Bauprodukten
	Artikel 1 - Änderung des Bauproduktengesetzes
	Artikel 2 - Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes
	Artikel 3 - Änderung des Gebäudeenergiegesetzes
	Artikel 4 - Inkrafttreten


		2026-01-13T08:22:26+0000
	Bundesamt für Justiz




